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1. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
Die in der vorliegenden 14. Änderung getroffenen Festsetzungen werden erst für die ab der 
Rechtskraft der 14. Änderung neu zu genehmigende Bauvorhaben und Nutzungen wirksam. 
Für alle vor der Rechtskraft vorhandenen und genehmigten baulichen Anlagen und Nutzun-
gen besteht Bestandsschutz, auch wenn diese nicht den neu getroffenen Festsetzungen ent-
sprechen. Das gilt insbesondere für die Anforderungen zum Schallschutz.  

1.1 Art und Maß der baulichen Nutzung  
§ 9 (1) Nr. 1 BauGB 

1.1.1 Für die in der Planzeichnung mit „WA“ gekennzeichnete Fläche wird als Art der bauli-
chen Nutzung ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 (2) BauNVO festgesetzt. 

1.1.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gemäß § 4 (2) BauNVO zulässigen, der Versor-
gung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen 
für kirchliche, kulturelle und sportliche Zwecke nach § 1 (5) BauNVO ausgeschlossen. 

1.1.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die gemäß § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässi-
gen Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltung, Gartenbaube-
triebe und Tankstellen nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 

1.1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nach § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
sonstige nicht störende Gewerbebetriebe nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen. 

1.1.5 Im Allgemeinen Wohngebiet sind die Grund- und Geschossflächenzahl in einer Nut-
zungsschablone in der Planzeichnung festgesetzt. Die maximal zulässige Zahl der Voll-
geschosse und Gebäudehöhe sind ebenfalls in der Planzeichnung festgesetzt. Die ma-
ximal zulässigen Höhen sind in Metern über Normalhöhennull angegeben. 

1.1.6 Im Allgemeinen Wohngebiet wird die Gebäudehöhe als Maximalhöhe festgesetzt.  

1.1.7 Im Allgemeinen Wohngebiet darf die maximale Gebäudehöhe ausnahmsweise um bis 
zu 1,00 m durch Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sowie besondere Dachauf-
bauten wie Anlagen der Gebäudetechnik überschritten werden. 

1.2 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
§ 9 (1) Nr. 2 BauGB 

1.2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet wird eine geschlossene Bauweise festgesetzt. Die Länge 
und Lage der zulässigen Gebäude richtet sich nach den Baugrenzen 

1.2.2 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Garagen, Carports und Stellplätze gem. § 12 (6) 
BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der im 
Plan dafür ausdrücklich vorgesehenen Flächen zulässig. 

1.2.3 Im Allgemeinen Wohngebiet sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO nur bis zu einer Grundfläche von 7,50 m² zuläs-
sig. 

1.2.4 Im Allgemeinen Wohngebiet sind abweichend von Ziffer 1.2.3 auf straßenseitigen, nicht 
überbaubaren Flächen Einrichtungen zum Unterbringen von Sammelbehältern für Müll, 
Bioabfälle u. dgl. zulässig. 

1.2.5 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen gem. § 14 (2) BauNVO 
sind im gesamten Baugebiet als Ausnahme zulässig. 
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1.3 Mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung förderfähige Wohngebäude 

§ 9 Abs. 1 Nr. 7 BauGB 

Zulässig sind nur solche Wohngebäude, die nach Wohnungsart, Größe, Ausstattung 
und städtebaulichen Anforderungen die Voraussetzungen, unter denen öffentliche 
Wohnungsbauförderungsmittel (vgl. Wohnungsbaugesetz, Landesrichtlinien) gewährt 
werden können, erfüllen. 

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft  
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

1.4.1 Schutz der Vögel 

Inanspruchnahmen von Gehölzen dürfen nur außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten 
wildlebender Vogelarten stattfinden (1.3.-30.9.). Bei einer Vorhabenumsetzung im Zeit-
raum 1. März bis 30. September sind die im Winter geräumten bzw. gerodeten Flächen 
bis zum Beginn der Inanspruchnahme vegetationsfrei zu halten, damit sich keine Brut-
vögel darauf ansiedeln. 

1.4.2 … 

1.4.3 Vermeidung unnötiger Lichtemissionen durch Baustellenbetrieb 

Die Ausleuchtung des Baustellenbereichs sowie eine zukünftige Parkplatzbeleuchtung 
sind möglichst gering zu halten. Die Baumaßnahmen sind möglichst bei Tageslicht 
durchzuführen. Ggf. ist zielgerichtet und mit Leuchtmitteln auszuleuchten, die eine ge-
ringe Anziehungswirkung auf Insekten haben (z.B. Natriumdampflampen oder LED 
3000 K, Spektralbereich ca. 560 nm). 

1.5 Textliche Festsetzungen zu Vorkehrungen / Maßnahmen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen  
§ 9 (1) Nr. 24 BauGB 

1.5.1 Schallschutz 
... 
Für Schlafräume sind Schallschutz und schallgedämmte Belüftung nach den Maßga-
ben der 2. Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm - 
2. FlugLSV mit einem Mindestbauschalldämmmaß von R`/wRes = 35 db(A) vorzuse-
hen. Wohnräume mit Fenstern an den Fassaden mit einem Beurteilungspegel im Tag-
zeitraum von mindestens 65 dB(A) sind mit einer fensterunabhängigen Lüftung auszu-
statten. Auf diese Maßnahme kann verzichtet werden, wenn die Fenster der Schlaf-
räume hinter einem verglasten Außenwohnbereich geplant werden. 

1.6 Textliche Festsetzungen für das Anpflanzen und die Erhaltung von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
§ 9 (1) Nr. 25a/b BauGB 

1.6.1 Die Bereiche zwischen der Straße und der Hausfront der Haupterschließungsseite der 
Gebäude (Vorgärten) sind mit Ausnahme der notwendigen Zufahrten, Hauszugänge in 
der notwendigen Breite gärtnerisch zu gestalten, d.h. zu bepflanzen und zu begrünen. 
Die Anlage von Rasenflächen gilt als gärtnerische Nutzung. 

1.6.2 Gemäß § 8 BauO NRW 2018 sind die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren bauli-
chen Anlagen überbauten Flächen der bebauten Grundstücke wasseraufnahmefähig 
zu belassen oder herzustellen und zu begrünen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht 
die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenstehen. 
§ 8 Absatz 1 der BauO NRW 2018 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne 
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oder andere Satzungen Festsetzungen zu den nicht überbauten Flächen treffen. Die 
gärtnerische Gestaltung hat in der Weise zu erfolgen, dass die Wasserdurchlässigkeit 
im Wege der natürlichen Versickerung nicht eingeschränkt wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 16d 
BauGB). Zudem hat, unter Berücksichtigung der Ausnahmen in Satz 1, flächendeckend 
eine standortgerechte Bepflanzung zu erfolgen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). 

1.6.3 Je 500 m² versiegelter oder bebauter privater Grundstücksfläche sind ist ein standort-
gerechter heimischer Laubbaum zu pflanzen. Die Baumscheibe muss eine Mindest-
größe von 2,5 m x 2,5 m aufweisen. Bereits vorhandene Bäume können dabei ange-
rechnet werden.  

1.6.4 Die Auswahl von Heckenpflanzen und Bäumen hat aus der „Zusammenstellung von 
geeigneten Gehölzen für Bebauungspläne und Satzungen der Stadt Hennef (Sieg)“ zu 
erfolgen. Die Artenliste ist den textlichen Festsetzungen als Anhang beigefügt. Die Be-
pflanzung ist auf Dauer zu erhalten und gegebenenfalls zu ergänzen, die Wasserauf-
nahmefähigkeit des Bodens ist auf Dauer zu erhalten. Die Sätze 1 - 4 gelten entspre-
chend für die übrigen unbebauten Freiflächen der Grundstücke. 

1.6.5 Im Allgemeinen Wohngebiet sind Flachdächer (Dachneigung 0 bis 5 Grad), die hin-
sichtlich der jeweiligen Teilfläche mindestens 20 qm groß sind, extensiv zu begrünen. 
Die Stärke des Vegetationssubstrates muss mindestens 8 cm betragen. Dabei wird die 
Verwendung von Pflanzen empfohlen, die Insektennahrung bereitstellen. Die Fläche 
sollte darüber hinaus Möglichkeiten des Unterschlupfs für die Überwinterung der Insek-
ten anbieten. 

1.6.6 Zur Begrünung der privaten Parkplätze ist je 10 Stellplätze mindestens eine Hainbuche, 
StU. mind. 16 cm, 3 x v., mDb, anzupflanzen. 

2. Regelungen nach Landesrecht 

Dachform 
Im Allgemeinen Wohngebiet sind nur Flachdächer mit einer Neigung von 0 bis 5 Grad 
zulässig. 
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2. Hinweise 

1. Bau- und Bodendenkmäler gem. Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW)  

Im Plangebiet sind archäologische Bodenfunde zurzeit nicht bekannt, gleichwohl nicht auszu-
schließen. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtli-
che Bodenfunde, d.h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Ver-
färbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen, Spalten, aber auch Zeugnisse tie-
rischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Ent-
deckung von Bodendenkmälern ist der Stadt Hennef (Sieg) als Untere Denkmalbehörde  

und / oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Overath, Gut 
Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax: 02206/9030-22, unverzüglich anzuzeigen 
und die Entdeckungsstelle mindestens 3 Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 
15 und 16 DSchG NRW), falls diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. 
Der Landschaftsverband Rheinland ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten 
und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monate in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 
DSchG NRW). 

2. Bodenbeschaffenheit; Umgang mit dem Boden; Leitungen 

2.1 Geohydrologische Verhältnisse 

… 

2.2 Kampfmittelfreiheit 

Anhaltspunkte für Kampfmittelvorkommen im Plangebiet liegen nicht vor. Eine Garantie auf 
Kampfmittelfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sollten Erdarbeiten mit erheblicher 
mechanischer Belastung (z. B. Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten oder ver-
gleichbare Arbeiten) durchgeführt werden, wird eine Tiefensondierung empfohlen. Die Vorge-
hensweise ist mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst Rheinland, Außenstelle Kerpen, abzu-
stimmen. 

2.3 Entsorgung von Bodenmaterial 

Im Rahmen der Erdarbeiten auf den Grundstücken anfallendes bauschutthaltiges oder vom 
Geruch her auffälliges Bodenmaterial (z. B. aus Bodenauffüllungen)ist ordnungsgemäß zu ent-
sorgen. Die Entsorgungswege des abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem 
Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz - Sachgebiet, Gewerbliche Abfallwirt-
schaft" - anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die Wasserrechtliche 
Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen. 

2.4 Untersuchungen des Oberbodens nach Bundesbodenschutzgesetz 

Sollen auf zum Wohnen oder als Grünfläche genutzten Grundstücken Nutzungsänderungen 
oder Baumaßnahmen stattfinden, wird die Durchführung von orientierenden Untersuchungen 
des Oberbodens nach § 3 Absatz 3 Bundesbodenschutzverordnung empfohlen um für den 
Menschen gesundheitsschädliche Bodenbelastungen auszuschließen. 

2.5 Umgang mit dem Oberboden 

Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfähige Unterboden sollen gem. 
§ 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstück zur Herstellung von Vegetationsflächen wieder 
aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18.915 zu beachten. 

2.6 Einbau von Recyclingbaustoffen 

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender wasserrechtlicher Erlaubnis 
zulässig. 

2.7 Vorhandene Leitungen 

Vorhandenen Leitungen sind bei allen Bauarbeiten zu beachten. Im Plangebiet sind u.a. Tele-
kommunikationslinien/-anlagen der Telekom Deutschland GmbH vorhanden. Es handelt sich 
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um Erdkabelanlagen, bei denen ein Überbau in der Längstrasse ist nicht zulässig. Die Kabel-
schutzanweisung ist zu beachten. Tiefbauunternehmen haben die aktuellen Bestandslage-
pläne auf der Baustelle bereitzuhalten. Aktuellen Bestandslagepläne und Kabelschutzanwei-
sung sind aus dem Internet zu beziehen. 

3. Erdbebensicherheit 

Zur Planung der künftigen Flächennutzung für das Bebauungsplangebiet wird auf die Bewer-
tung der Erdbebengefährdung hingewiesen, die bei Planung und Bemessung üblicher Hoch-
bauten gemäß den Technischen Baubestimmungen des Landes NRW mit DIN EN 1998 „Aus-
legung von Bauwerken gegen Erdbeben“ zu berücksichtigen ist. Die Erdbebengefährdung wird 
hier durch die Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen beurteilt, 
die anhand der Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen der Bundes-
republik Deutschland 1 : 350 000, Bundesland Nordrhein-Westfalen (Geologischer Dienst 
NRW 2006) für einzelne Standorte bestimmt werden. In den Technischen Baubestimmungen 
des Landes NRW wird auf die Verwendung dieser Kartengrundlage hingewiesen. Das Gebiet 
der Stadt Hennef (Sieg) ist folgenden Erdbebenzonen mit der geologischen Untergrundklasse 
R zuzuordnen (R = Gebiete mit felsartigem Untergrund): 

Stadt Hennef (Sieg), Gemarkung Söven: 1 / R 
Stadt Hennef (Sieg), alle übrigen Gemarkungen: 0 / R 
gemäß der Karte zur DIN EN 1998 (Fassung von 2011). 

Bei der Planung und Bemessung üblicher Hochbauten müssen die in DIN EN 1998 festgeleg-
ten Regelungen beachtet werden. Innerhalb der Erdbebenzone 0 müssen keine besonderen 
Maßnahmen hinsichtlich potenzieller Erdbebenwirkungen ergriffen werden. Es wird jedoch 
empfohlen, für Bauwerke der Bedeutungskategorien III (Bauwerke, deren Widerstandsfähig-
keit gegen Erdbeben im Hinblick auf die mit einem Einsturz verbundenen Folgen wichtig ist, 
z.B. große Wohnanlagen, Schulen usw.) und IV (Bauwerke, deren Unversehrtheit im Erdbe-
benfall von Bedeutung für den Schutz der Allgemeinheit ist, z.B. Krankenhäuser, Feuerwehr-
häuser usw.) nach DIN EN 1998 entsprechend den Regelungen nach Erdbebenzone 1 zu 
verfahren. Zusätzlich sind für Bauwerke, bei deren Versagen durch Erdbebenwirkungen se-
kundäre Gefährdungen auftreten können, höhere Gefährdungsniveaus zu berücksichtigen an-
hand einschlägiger Regelwerke. Ggf. müssen in diesem Fall standortbezogene Seismologi-
sche Gutachten eingeholt werden. 

4. Energie- und Wasserversorgung, Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswas-
ser, Überflutungsschutz, Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien 

4.1 Energie- und Wasserversorgung 

Die Energieversorgung (Strom, Erdgas) sowie die Versorgung mit Trinkwasser sind durch vor-
handene Anlagen/Leitungen in der Wippenhohner Straße sichergestellt. Neue Gebäude kön-
nen daran angeschlossen werden. 

4.2 Ableitung von Schmutz- und Niederschlagswasser 

... 

4.3 Überflutungsschutz 

Das vor der 14. Änderung betroffene Grundstück hat mehr als 800 m² befestigte Fläche. In 
diesem Falle ist bei der Planung von Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke 
die DIN 1986-100, Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, zu beachten. Darin 
wird für Grundstücke mit mehr als 800 m² befestigter Fläche ein förmlicher Überflutungsschutz-
nachweis gefordert. Das Regenwasservolumen, das sich aus der Differenz zwischen dem Ab-
fluss aus der maßgebenden Berechnungsregenspende und dem zulässigen Abfluss in die Ka-
nalisation ergibt, muss auf dem Grundstück vorübergehend kontrolliert zurückgehalten wer-
den. Für den Überflutungsfall (30- bis 100-jähriges Ereignis) sind große zusätzliche Regen-
wasser-Rückhaltevolumina auf dem Grundstück vorzusehen. Darüber hinaus empfiehlt die 
DIN 1986-100, das Regenwasser durch entsprechende Profilierung der Topographie auf der 
Geländeoberfläche, z.B. in Grün- und Stellplatzflächen, nachzuweisen. Bei besonders dicht 
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bebauten Grundstücken ist das 100-jährige Ereignis beim Überflutungsschutznachweis anzu-
setzen. Zwar gelten die Anforderungen erst für Gebäude, die ab Mitte Mai 2008 neu erstellt 
wurden. Bei An- und Umbauten sowie Veränderungen an der Grundstücksentwässerungsan-
lage erlischt jedoch der Bestandsschutz und es gelten zumindest für die veränderten Bereiche 
die Neubauanforderungen. 

...   

Bei der Ausführung der Hochbauten ist eine hochwasserangepasste Bauweise zu wählen (z.B. 
hochgezogene Lichtschächte), um ein Eindringen von Hochwasser in die Gebäude zu vermei-
den. Im Baugebiet liegen teilweise auch ältere Gebäude. Diese Gebäude sind zurzeit noch 
nicht alle gut gegen Hochwasserereignisse geschützt. Hier ist anzustreben, dass der Objekt-
schutz der Gebäude durch geeignete Maßnahmen bei zu tief liegenden Eingängen, Licht-
schächten usw. verbessert wird. 

4.4 Energieeffizienz und Einsatz erneuerbarer Energien 

Die Energieeffizienz der Baumaßnahmen ist im Rahmen der Projektplanung zu beachten. Zu-
dem ist die Möglichkeit zu prüfen, Dachflächen für die Nutzung von Sonnenenergie zu ver-
wenden. 
 
4.5 Tieffrequente Geräusche 

Es wird darauf hingewiesen, dass raumlufttechnische Anlagen, Kühlaggregate (Lüftungsanla-
gen, Klima- und Kühlgeräte), Heizungsanlagen (insbesondere Luftwärmepumpen), (Mini-) 
Blockheizkraftwerke, (Klein-) Windenergieanlagen und Haushaltsgeräte tieffrequente Geräu-
sche hervorrufen können, die, selbst wenn die gesetzlichen Grenzwerte eingehalten werden, 
als störend wahrgenommen werden können. Die Wahrnehmung solcher sog. Brummton-Phä-
nomene variiert dabei je nach Frequenzbereich, Lautstärke (Schalldruckpegel) und der spezi-
fischen Wahrnehmungsschwelle von Betroffenen. Die vorgen. Anlagen und Geräte bedürfen 
keiner Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und sind in den 
Bauordnungen der Länder verfahrens- und genehmigungsfrei. Das heißt jedoch nicht, dass 
für diese Anlagen keine Betreiberpflichten bestehen. Betreiber nicht genehmigungspflichtiger 
Anlagen sind nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BImSchG grundsätzlich dazu verpflichtet, 
auch schädliche Umwelteinwirkungen durch tieffrequente Geräusche zu verhindern und zu 
beschränken. Dies gilt für wirtschaftliche Unternehmungen ebenso wie zu privaten Wohnzwe-
cken. Konflikte lassen sich vermeiden, wenn bei der Wahl einer der o.a. Anlagen oder Geräte 
von vornherein tieffrequente Geräusche gemindert werden. Unterschiedliche Anlagen / Geräte 
können hinsichtlich der Geräuschimmissionen direkt beim Händler verglichen werden. 

 

5. Umweltschutz 
5.1 Baumschutzsatzung 
Für den Baumbestand ist die Satzung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Hennef 
(Sieg) vom 02.12.2019 zu beachten. Diese Satzung gilt für den Schutz des Baumbestandes 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereiches der Bebau-
ungspläne, soweit diese nicht eine landwirtschaftliche oder forstwirtschaftliche Nutzung fest-
setzen. Geschützt sind Bäume mit einem Stammumfang von 100 und mehr Zentimetern, ge-
messen in einer Höhe von 100 cm über dem Erdboden. Es ist nach dieser Satzung u.a. ver-
boten, geschützte Bäume zu entfernen, zu zerstören, zu schädigen oder ihren Aufbau wesent-
lich zu verändern. Hierunter fallen nicht die übliche Pflege und Erhaltungsmaßnahmen. Erlaubt 
sind ferner unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Ge-
fahr; sie sind der Stadt Hennef (Sieg) unverzüglich anzuzeigen. Die Satzung ist im Internet 
unter https://www.hennef.de/fileadmin_user_upload/Virtuelles-Rathaus/ORTSRECHT/36-
2/3622-Satzung-Schutz- Baumbestand-02-12-2019.pdf einsehbar. 
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5.2 Fluglärm 
Bedingt durch die Nähe zum Flughafen Köln / Bonn muss sowohl am Tage als auch in der 
Nacht mit mehr oder weniger starkem Fluglärm gerechnet werden. Nachts sind Pegel bis zu 
50dB(A) L/aeq Nacht zu erwarten. Diese Immissionsbelastung lässt sich durch bauseits vor-
zusehende passive Schallschutzmaßnahmen, wie bspw. Schalldämmung von Dächern und 
Rollladenkästen oder Einbau von Schallschutzfenstern, sowie durch die unter Ziffer 1.5 der 
textlichen Festsetzungen beschriebenen architektonischen bzw. technischen Maßnahmen, z. 
B. Einbau fensterunabhängiger Lüftung oder verglaste Außenwohnbereiche, vermindern. 
5.3 Freianlagen 
Bei der Pflege der Grün- und Gartenflächen ist möglichst auf die Verwendung von Pestiziden 
zu verzichten. 
5.4 Umweltbericht, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
Bei Bebauungsplänen nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB sind keine Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen erforderlich. Bei Bebauungsplänen nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist kein Umwelt-
bericht erforderlich. 
5.5 Vogelschutz 
Verglaste Außenwohnbereiche oder verglaste Loggien / Balkonen, wie sie aus Schallschutz-
gründen vorgesehen sind, werden von Vögeln ggf. nicht erkannt. Vogelschlag am Glas kann 
zum Tod der Vögel führen. Die in der vom Bundesamt für Naturschutz Deutschland empfoh-
lenen Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der Schweizerischen Vogel-
warte Sempach (SCHMID et al. 2012; Download unter https://www.vogelwarte.ch/assets/fi-
les/publications/upload2017/schmid_2012_voegel_glas_licht_de.pdf) gegebenen Hinweise 
sollen daher im Baugenehmigungsverfahren beachtet werden. 
6. Lagebezugssystem 
Das Lagebezugssystem im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans erfolgte im Koordinaten-
system ETRS89/UTM. 
 
7. Einsichtnahme Unterlagen 
DIN-Vorschriften und sonstige außerstaatliche Regelwerke, auf die in der Bebauungsplanur-
kunde verwiesen wird, finden jeweils in der bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung An-
wendung. Sie können bei der Stadtverwaltung Hennef, Amt für Stadtplanung und –Entwick-
lung, Frankfurter Str. 97, 53773 Hennef, während der Öffnungszeiten eingesehen werden. 
 
 
Hennef, den 19.05.2022 
Amt für Stadtplanung und –entwicklung 
 
 
 
 
Gertraud Wittmer 
 
 


